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1. (1)An den Pädagogischen Hochschulen sind Hochschullehrgänge zur Fort- und Weiterbildung

1. 1.von Lehrerinnen und Lehrern sowie

2. 2.in allgemeinen pädagogischen Professionsfeldern der Betreuung von Kindern und Jugendlichen

nach den inhaltlichen Vorgaben der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers oder

mit deren oder dessen Ermächtigung zur Wahrung der regionalen Erfordernisse nach den inhaltlichen Vorgaben

der Bildungsdirektionen einzurichten.

2. (2)Es sind Hochschullehrgänge zur Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für die Freizeit an ganztägigen

Schulformen (Hochschullehrgänge für Freizeitpädagogik) sowie Hochschullehrgänge zur Qualifikation für die

Erteilung von Lernhilfe an ganztägigen Schulformen (für Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe)

einzurichten, deren Arbeitsaufwand jeweils 60 ECTS-Anrechnungspunkte beträgt.

3. (3)Es können Hochschullehrgänge zur wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen oder künstlerisch-berufsbezogenen

Weiterbildung als außerordentliche Bachelor- oder Masterstudien bedarfsgerecht nach Maßgabe der

Schwerpunktsetzungen der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers eingerichtet

werden. Diese Hochschullehrgänge sind ordentlichen Bachelor- und Masterstudien gleichwertig und berechtigen

zur Zulassung zu ordentlichen Masterstudien und zur Zulassung zu Doktoratsstudien nach Maßgabe der

entsprechenden Bestimmungen.

4. (3a)Es können nach Maßgabe des Bedarfs Hochschullehrgänge für das Lehramt Sekundarstufe

(Allgemeinbildung), Hochschullehrgänge für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung), Hochschullehrgänge für

den Religionsunterricht, Hochschullehrgänge für Elementarpädagogik, Hochschullehrgänge für den Quereinstieg

Elementarpädagogik sowie Hochschullehrgänge für Inklusive Elementarpädagogik angeboten werden. Die

Hochschullehrgänge für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) und Sekundarstufe (Berufsbildung)

können nach Maßgabe des Bedarfs auch als außerordentliche Masterstudien eingerichtet werden.

5. (4)Im Rahmen der eigenen Rechtspersönlichkeit der Pädagogischen Hochschule können in sämtlichen

pädagogischen Berufsfeldern Hochschullehrgänge (insbesondere zur wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung)

eingerichtet werden, die auf andere pädagogische Berufsfelder als jene der Bachelor- und Masterstudien

ausgerichtet sind. Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien kann darüber hinaus auch

Hochschullehrgänge in Berufsfeldern gemäß § 38 Abs. 4 einrichten, wenn diese auf andere pädagogische

Berufsfelder als jene der Bachelor- und Masterstudien oder auf Berufsfelder des land- und forstwirtschaftlichen

Beratungs- und Förderdienstes ausgerichtet sind. Diese Hochschullehrgänge können auch als außerordentliche

Bachelor- oder Masterstudien eingerichtet werden. Sie sind ordentlichen Bachelor- und Masterstudien

gleichwertig und berechtigen zur Zulassung zu ordentlichen Masterstudien und zur Zulassung zu

Doktoratsstudien nach Maßgabe der entsprechenden Bestimmungen.

6. (5)Hochschullehrgänge können auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete

Studien und während der lehrveranstaltungsfreien Zeit angeboten und zur wirtschaftlichen und

organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit mit anderen Rechtsträgern durchgeführt werden.

Abweichend davon ist für Hochschullehrgänge auch eine erweiterte Zusammenarbeit mit einer

außerhochschulischen Bildungseinrichtung möglich. In diesem Fall sind Verträge insbesondere über die

Festlegung der Leistungen, die die beteiligten Einrichtungen zu erbringen haben, die Durchführung und die

Finanzierung zu schließen. Diese Verträge sind ohne Personenbezug sowie ohne Angabe von privaten

Finanzierungsquellen und von Betriebs- und Geschäftsgeheimissen auf den Webseiten der beteiligten

Einrichtungen zu veröffentlichen.

7. (6)Im Curriculum eines Hochschullehrgangs kann eine Höchststudiendauer vorgesehen werden, die mindestens

die vorgesehene Studienzeit zuzüglich zwei Semestern umfasst.

8. (7)Hochschullehrgänge sind in die hochschulinterne Qualitätssicherung und -entwicklung (§ 33) einzubinden.

In Kraft seit 01.05.2024 bis 31.12.9999
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